
UVZ-Nr. 1593, A/2023

Hiermit bescheinige ich, dass es sich bei dem nachstehenden Schriftstück

um den vollständigen Wortlaut der Satzung der

Immovaria Real Estate AG

mit dem Sitz in Nürnberg

(Anschrift: 90419 Nürnberg, Lerchenbühlstr. 18)

Nürnberg HRB 33469

handelt, wie er sich nach Vollzug der Satzungsänderung gemäß meiner

Urkunde vom 21.03.2023, URNr. 709/A/2023, unter Berücksichtigung der

nicht geänderten Bestimmungen gemäß dem zuletzt zum Handelsregister

eingereichten Wortlaut der Satzung der Gesellschaft ergibt. Dieser Sat-

zungswortlaut ersetzt den mit Bescheinigung vom 21.03.2023, UVZ-Nr.

711/A/2023, eingereichten Satzungswortlaut.

Nürnberg, den 28.06.2023



Satzung
der

lirunovaria Real Estate AG

§1
Finma, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Die Gesellschaft führt die Firma »fmmovaria Real Estete AG".

(2) Sr£z der Gesellschaft ist Nürnberg.

(3) Geschäftsjahr fet das Kalendeqahr.

§2
Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unferriehmens ist
a. der An- und Verkauf sowie Vermittlung von Beteiligungen an Gesellschaften aller

Art,
b. der Erwerb, das Haften, die Bewirtschaftung und Verwertung von Immobilien Jeder

Art,
c. die Bntwtcklung und Konzeption von Kapitafanlagen.

Ausgenommen sind eriaubmspflichäge Geschäfte, soweit diese Eriaubnis nicht vorliegt

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Zweck
des Unternehmens fördern. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen
gründen, erwerben oder sich an ihnen fcieteiligen.

§3
Grundkapftal^ Aktien

(1) Das Grundkaprfca! der Geselfschaft beträgt 7.621-•(94,00 Euro und ist eing^eitt »n
7.621.194 auf den Inhaber lautende Stückaköen.

(2) Bei Ausgabe neuer Aktien kann eine von den Bestimmungen des § 60 AtöG abwei-
chencfe Gewinnberechtfgung festgesefet werden.

(3) Ein Anspruch auf Verfariefung von .Anterten ist ausgeschlossen, es sei denn eine Ver-
briefung ist nach den Regeln einer Börse erforderlich, an der Aktien der Gesellschaft
notieren oder an der die Notiz beantragt ist oder wird DerVopstand bestimmt die Foim
derAkäenunkunden wie auch der GewinnanteHs- und Emeuerungsscheine.

(4) Der Vorstand wird ermachtigt/ das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum Ablauf von
fönf Jahren, gerechnet ab dem Tag der Eintragung des genehmigten Kaprtals in das Handelsregister,
einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 3.800.000,00 gegen Bar- und/oderSachemlagen
durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden Stuckaktien m'rt einem anteiligen Grundkapital von l
EUR je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020).

Der Vorstand wird ermachtigt/ mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der
Aküonare in folgenden Fällen auszuschließen:
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für Spitzenbeträge,

bei Kapitaferhöhung gegen Bareintagen, sofern der auf neue Aktien/ für die das Bezugsrecht
ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des im
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt und
der Ausgabebetrag der neuen Aktien den BÖrsenpreis der bereits an einer Wertpapierbörse
gehsndelten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung
des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. l und 2,186

Abs. 3 S. 4AktG unterschreitet;

bei Kapitalerhohungen gegen Sacheintage in Form von Unternehmen und/oder
Unternehmensteilen, Gesellschaften und/oder Gesellschaftsanteilen, einer einen Betrieb
bildenden Gesamtheit von Wirtschaftsgütern sowie Immobilien.

Sofern das Bezugsrecht der Aktionäre nicht ausgeschlossen wird, kann das Bezugsrecht auch

eingeräumt werden, indem die Aktien von Kreditinstituten oder anderen die Voraussetzungen des §
186 Abs. S Akt6 erfüllenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den
Aktionären zum Bezug anzubieten.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Einzelheiten der Durchführung

aus dem Genehmigten Kapital 2020, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte sowie die Bedingungen
derAktienausgabe, einschließlich desAusgabebetrages, festzulegen.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser

Durchführung der Erhöhung des Grundkapitafs aus dem Genehmigten Kapital 2020 oder nach Abfauf

der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals entsprechend anzupassen.

§4
Vorstand

• Voreland besteht aus einer oder mehreren Personen. Der Aufeichtsrat bsstimrrt
S'ZaT^rMHgriederd^Vor^andes/DerAufsrchtsrat^^^^^^^ einer» Vorsitzenden und
einen'sfelh/ertretenden Vorsfeenden des Vorstands ernennen.

(2) Ä^V^=spS^^^^
£^SsTe^S%TeTuec"h^
nern Prokuristen vertreten.

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse m-rt Stimmenmehrheit. Bef Stimmengleichheit gibt

die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

<4)

men.
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§5
Aufsichfsrat

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Er wählt aus seiner Mitte einen VorsFt-
zenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Scheidet der Vorsitzende oder sein
Stellvertreter aus, so ist eine Neuwahl vorzunehmen. Der Aufeichtsrat kann sich eine
Geschäftsordnung geben.

(2) Die Amtsdauer der Aufeichtsratsmitglieder währt längstens bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Enflastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem
Beginn der Amfszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszert beginnt, wird
nicht mitgerechnet.

(3) Die Mitglieder des Airfsichtsrats können ihr Amt durch eine an den Vorsitzenden des
Aufsrchtsrats oder an den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung unter Einhaftung
einer Frist von vier Wochen niederlegen.

(4) Der Aufsichtsrat entscheidet durch Beschluss. Ein Aufsichfsratsmitglred nimmt auch an
der Abstimmung teil, wenn es sich der Stimme enthält. Ein abwesendes Aufsichtsrats-
mi^glied kann dadurch an einer Beschlussfassung teilnehmen, dass es seine unter-
zeichnete schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes Aufeichtsratsmitglied uberrei-
chen lässt. Darüber hinaus können abwesende Aufsichtsratsmitglieder ihre Stimme
vor, während oder nach einer Aufsichtsratssitzung innerhalb einer vom Aufeichtsrats-
Vorsitzenden zu bestimmenden angemessenen Frist in Textfonn, femmündlich, per Te-
lefax oder E-MaiI, oder mündlich mitfels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmit-
tel abgeben, insbesondere auch durch Vjdeozuschaltung, oder Skype- oder Tetefon-
konferenz, sofern kein anwesendes Aufsichtsratsmitglied dem widerspricht; ein Wider-
Spruch kann dann nicht erhoben werden, wenn das abwesende Aufeichtsratsmitgifed
und das oder die anwesende/n Aufsichtsratsmitglied/er untereinander im Wege allssiti-
gen und gfeichseitigen Sehens und/oder Hörens in Verbindung stehen und den Be-
schlussgegenstand erörtern können.

Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates in Textfonn einberufen,
und zwar mit einer Ladungsfrisf von 14 Tagen. Bei der Berechnung dieser Frist werden
der Tag der Absendung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. Außerhalb der
Sitzungen ist auch Beschlussfessung in Textform oder schnftliche oder femmOndliche
Beschlussfassung zulässig, wenn kein Aufsichtsratsmitglied diesem Verfahren wider-
spricht.

Der Aufsichtsrat ist nur beschlussfähig, wenn alle drei Mitglieder an der Beschlussfas-
sung teilnehmen. Bei Sfimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Aus-
schlag.

(5) Der Vorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats erforderliche WiilenserWä-
rungen abzugeben und entgegenzunehmen.

(6) Der Aufsichfsraf ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen,
zu beschließen.

C7) Den Aufeichtsratsmrtgliedem wird für ihre Tätigkeit eine Vergütung von 6.500 € pro
Jahr gewährt, der Vorsitzende des AufsicWsrats erhält das Doppelte. Die Beträge er-
höhen sich ggf. um die gesetzlichen Umsstzsteuem. Die Mitglieder des Aufsichtsrats
haben ferner Anspruch auf eine angemessene Vermögensschaden-Haftpfiicht-
Versicherung (D & 0-Versicherung).
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§8
Hauptversammlung

(1) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat einberufen. Sie
findet am Sitz der Gesellschaft, einer deutschen Wertpapierbörse oder in einer deut-
sehen Stadt mit mindestens 40.000 Einwohnern statt. Die Hauptversammlung ist, so-
weit gesetzlich nichts Abweichendes, bestimmt ist, mindestens 30 Tage vor dem Tag
der Versammlung einzuberufen. Der Tag der Versammlung und der Tag der Einberu-
fung sind nicht mitzurechnen. Die Einberufungsfn'st verlängert sich um die Tage der
Anmeldungsfnsf nach § 6 Abs. 4 der Satzung.

(2) Den Vorsitz in der Hauptvereammtung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Falle
seiner Verhinderung sein Sfellvertrster. Üben sie den Vorsitz nicht aus, wird der Vors'rt-
zende durch die Hauptversammlung gewählt.

(3) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Beschlüsse der Hauptver-
Sammlung werden, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen,
mit einfacher Mehrheit der abgeget>enen Stimmen gefasst. Soweit das Akfiengesetz
außerdem zur Beschlussfassung eine Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertre-
tenen Grundkapitafs vorschreibl, genügt, soweit es gesetzlich zulässig ist, die einfache
Mehrheit des vertretenen Kapitals.

(4) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung
hat der Gesellschaft innerhalb der gesetzlichen Frist unter der in der Einberufung ge-
nannten Adresse zuzugehen. Der Vorstand bzw. der Aufsichtsraf bei Einberufung der
Haupfveraammfung durch den Aufsichtsrat ist ermächtigf, die Frist für die Anmeldung
in der Einberufung auf bis zu 3 Tagen vor der Hauptversammlung zu verkürzen. Der
Tag der Versammlung und der Tag des Zugangs sind jeweils nicht mitzurechnen.

(5) Zur Teilnahme an der Haupfvei-sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der
Gesellschaft ihren Aktienbesitz, bezogen auf den Beginn des 2 f.Tages vor der Haupt-
Versammlung, nachgewiesen haben. Der Nachweis ist durch eine in Textform (§ 126b
BGB) erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Aktienbesitz zu
erbringen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesell-
schaft mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung unter der in der Elnberufung
hierfür mitgeteilten Adresse zugehen, in der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen
zu bemessende Frist vorgesehen werden.

Die nach Satz 1 erforderliche Bescheinigung kann bei Aktien, die zum maßgeblichen
Zeitpunkt nicht in einem bei einem Kreditinstitut geführten Depot verwahrt werden,
auch von der Gesellschaft, einem Notar, einer Wertpapiereammelbank, einem Kreditin-
stitut innerhalb der Europäischen Union oder einer Niederlassung der Gesellschaft an
ihren Börsenptätzen im In- und Ausland ausgestellt werden.

(6) Der Vereammlungsleiter regelt den Ablauf der Hauptversammlung, insbesondere die
Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände und die Art der Abstimmung. Er kann sich
hierbei insbesondere bei der Ausübung des Hausrechtes der Unterstützung von Hiffs-
Personen bedienen.

Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht für den gesamten
Hauptversammlungsveriauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für einzelne Red-
ner zeitlich angemessen zu beschränken.
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(7) [entfällt]

(8) Der Vorstand kann vorsehen, die Bild- und Tonübertragung der Versammlung zuzulas-
sen. Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit un"
eingeschränkten Zugang hat.

(9) Der Vorstand kann vorsehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der Ver-
Sammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation ab-
geben dürfen(Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, Bestimmungen zum Ver-
fahren zu treffen. Diese werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt
gemacht,

(10) Das Stimmrecht kann durch einen Bevolfmächtigten ausgeübt werden. Die Erteflung
der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevoflmächtigung gegenüber der
Gesellschaft bedürfen der TextfonTi. Der Widerruf kann auch durch 'persönliches Er-
scheinen des Aktionärs zur Hauptversammlung erfolgen. Vollmachten'können der Ge-
seUschaft auch in einer vom Vorstand näher zu bestimmenden elektronischen Form
übermittelt werden; ist dies der Fall, werden die Einzelheiten zusammen mit der Einla-
düng bekannt gemacht. § 135 AktG bleibt unberührt. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr
als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

(11) Der Vorstand ist ermächtigt, für bis zum Ablauf des 20. März 2025 stattfindende

Hauptversammlungen vorzusehen, dass die Versammlung ohne physische Präsenz der

Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird

(virtuelle Hauptversammlung). Wird eine virtuelle Hauptversammlung abgehalten, sind die

hierfür vorgesehenen rechtlichen Voraussetzungen einzuhalten.

(12) Die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung darf im Wege der

Bild- und Tonühertragung erfolgen, wenn das betreffende Aufsichtsratsmitglied an der

physischen Teilnahme am Ort der Hauptversammlung verhindert ist, wenn das

Aufsichtsratsmitglied seinen Wohnsitz im Ausland hat oder eine Anwesenheit am Ort der

Hauptversammlung mit einer unangemessen langen Reisedauer verbunden wäre oder wenn

die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird.
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§7 ^
Jahresabschluss

Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Frist den Jahresabschluss (Bilanz nebst
Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) und, sofern erforderlich, den Lagebericht
für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und diese Unterlagen dem Aufstehtsrat
zusammen mit dem Vorschlag, den er der Hauptversammlung für die Verwendung des
Bilanzgewinns machen will, vorzulegen.

§8
Rücldagen

Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können Sie den ge-
samten Jahresüberschuss in andere Gewinnrücklagen einstellen. Sie dürfen keine Be-
träge in andere Gewinnrücklagen einstellen, wenn die anderen Gewinnrücklagen die
Hälfte des Grundkapitals übersteigen oder soweit sie nach der Einstellung die Hälfte
des Grundkapitals übersteigen würden. Dabei sind Beträge, die rn die gesetzliche
Rücklage einzustellen sind, und ein Verlustvortrag vorab vom Jahresüberschuss abzu-
ziehen.

§9
Schlussbestimmungen

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im Bundesanzeiger.

(2) Die Gesellschaft trägt die mit der Gründung verbundenen Kosten (insbesondere die
Rechtsanwalts-, Notar- und Registergerichtsgebühren, einschließlich Veröffentli-
chungskosten) bis zu einem Gesamtbetrag von 5.000 Euro,
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